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Linienverkehr mit 40 Tonnen, täglich die gleiche Tour mit gleichem Gewicht, vergleichsweise 

hoher Landstraßenanteil. Der Verbrauch stimmt, aber dann kommt der neue DAF XF und setzt ein

 Ausrufezeichen. Geschehen bei Anhalt Logistics.
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Sicher unterwegs auf Schnee und Eis

Bei winterlichen Fahrbedingungen müssen Lkw und Busse bislang nur auf der Antriebsachse mit 

Winterreifen ausgestattet sein. Im Juli 2020 werden die Regeln verschärft – darauf sollte man 

rechtzeitig reagieren.

N ach wie vor gilt in Deutsch-land die „situative Winter-reifenpflicht“. Dies bedeu-tet, dass das Fahrzeug bei einem Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr unter winterli-chen Straßenbedingungen mit einer entsprechenden Bereifung ausgerüstet sein muss. Während der private Fahrzeugbenutzer die Möglichkeit hat, etwa bei Schnee und Eis sein Fahrzeug in der Ga-rage zu lassen, ist dies für den gewerblichen Güterkraftverkehr ausgeschlossen. Schließlich ver-dienen Transportunternehmer ihr Geld damit, dass ihre Fahr-zeuge auf der Straße unterwegs sind. Da sich die Reifen von Nutz-fahrzeugen – anders als beim 

Pkw – je nach Achsposition von-einander unterscheiden, ist bei der Auswahl eine differenzierte Betrachtung nach Fahrzeugklas-sen notwendig.
Grundsätzlich gilt: Kraftfahr-zeuge der Klassen M1 und M1G (Pkw, SUV, Transporter, Wohn-mobile und Busse mit bis zu acht Sitzplätzen) sowie der Klasse N1 (Lkw bis zu einer Gesamtmasse von 3,5 Tonnen) sind auf allen Achspositionen mit Winterreifen auszurüsten. Busse der Klassen M2 und M3 mit mehr als acht Sitzplätzen sowie der Klassen N2 und N3 (Fahrzeuge zur Gü-terbeförderung über 5 Tonnen beziehungsweise über 12 Tonnen zulässige Gesamtmasse) sind auf den permanent angetriebenen Achsen mit Winterreifen auszu-rüsten. Außerdem zu beachten: Für Lkw und Busse der Klassen M3 und N3 geben die Reifenher-steller je nach Einsatzart (Fern-verkehr, Fern-/Verteiler-Verkehr, innerstädtischer Nahverkehr sowie Sonderfahrzeuge im Spe-zialeinsatz) jährlich aktualisierte Empfehlungen heraus.Mit Verkaufsdatum seit 1. Ja-nuar 2018 müssen wintertaug-liche Reifen übrigens mit einem entsprechenden Symbol auf der Seitenwand ausgerüstet sein. 

Dieses Symbol, bestehend aus einem dreizackigen Berg mit einer stilisierten Schneeflocke (auch genannt Alpine-Symbol beziehungsweise 3PMSF/3 Peak Mountain Snow Flake) bedingt das Bestehen eines entsprechen-den Vergleichstests. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Rei-fen hinsichtlich ihrer Wintertaug-lichkeit die Mindestanforderun-gen erfüllen.
Bisherige, nur mittels M+S gekennzeichnete Reifen können nur bis zum 30. September 2024 weiterverwendet werden, wenn 

diese vor dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind. Eine vor-ausschauende Reifenbeschaffung sollte jedoch schon heute berück-sichtigen, dass die vorgenannte Regelung ab dem 1. Juli 2020 auch für die vorderen Lenkachsen gilt. Bei leichten Lkw einschließlich Wohnmobilen sowie Bussen der Klassen M2 und N2 empfiehlt DEKRA ausdrücklich, diese Vor-schrift aus Sicherheitsgründen schon jetzt umzusetzen.Wichtig: Für Einsatzfahrzeuge der in § 35 Abs. 1 StVO genann-ten Organisationen (Bundes-

„Bei extremen Eis- und Schneeverhältnis-sen und starken Gefällen, bei denen es auf die Bremswirkung des Trailers ankommt, ist eine wintertaugliche Bereifung auf allen Achsen des Zuges für die Verkehrssicherheit unabdingbar.“
Christian Koch, Sachverständiger für Reifen und Räder, DEKRA Automobil GmbH

wehr, Bundespolizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und Zolldienst) sind Ausnahmen vor-gesehen. Diese beruhen auf dem Erfordernis, derartigen Fahrzeu-gen eine Teilnahme am öffent-lichen Verkehr zu ermöglichen, wenn dies zwar unterhalb der Schwelle von § 35 Absatz 1 (drin-gendes Erfordernis) erfolgt, aber zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geboten ist. Voraussetzung ist allerdings, dass für diese Einsatzfahrzeuge bauartbedingt keine wintertaug-liche Bereifung erhältlich ist. 
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Sicher unterwegs auf Schnee und Eis

Bei winterlichen Fahrbedingungen müssen Lkw und Busse bislang nur auf der Antriebsachse mit 

Winterreifen ausgestattet sein. Im Juli 2020 werden die Regeln verschärft – darauf sollte man 

rechtzeitig reagieren.

N
ach wie vor gilt in Deutsch-

land die „situative Winter-

reifenpflicht“. Dies bedeu-

tet, dass das Fahrzeug bei 

einem Betrieb im öffentlichen 

Straßenverkehr unter winterli-

chen Straßenbedingungen mit 

einer entsprechenden Bereifung 

ausgerüstet sein muss. Während 

der private Fahrzeugbenutzer die 

Möglichkeit hat, etwa bei Schnee 

und Eis sein Fahrzeug in der Ga-

rage zu lassen, ist dies für den 

gewerblichen Güterkraftverkehr 

ausgeschlossen. Schließlich ver-

dienen Transportunternehmer 

ihr Geld damit, dass ihre Fahr-

zeuge auf der Straße unterwegs 

sind. Da sich die Reifen von Nutz-

fahrzeugen – anders als beim 

Pkw – je nach Achsposition von-

einander unterscheiden, ist bei 

der Auswahl eine differenzierte 

Betrachtung nach Fahrzeugklas-

sen notwendig.
Grundsätzlich gilt: Kraftfahr-

zeuge der Klassen M1 und M1G 

(Pkw, SUV, Transporter, Wohn-

mobile und Busse mit bis zu acht 

Sitzplätzen) sowie der Klasse N1 

(Lkw bis zu einer Gesamtmasse 

von 3,5 Tonnen) sind auf allen 

Achspositionen mit Winterreifen 

auszurüsten. Busse der Klassen 

M2 und M3 mit mehr als acht 

Sitzplätzen sowie der Klassen 

N2 und N3 (Fahrzeuge zur Gü-

terbeförderung über 5 Tonnen 

beziehungsweise über 12 Tonnen 

zulässige Gesamtmasse) sind auf 

den permanent angetriebenen 

Achsen mit Winterreifen auszu-

rüsten. Außerdem zu beachten: 

Für Lkw und Busse der Klassen 

M3 und N3 geben die Reifenher-

steller je nach Einsatzart (Fern-

verkehr, Fern-/Verteiler-Verkehr, 

innerstädtischer Nahverkehr 

sowie Sonderfahrzeuge im Spe-

zialeinsatz) jährlich aktualisierte 

Empfehlungen heraus.
Mit Verkaufsdatum seit 1. Ja-

nuar 2018 müssen wintertaug-

liche Reifen übrigens mit einem 

entsprechenden Symbol auf der 

Seitenwand ausgerüstet sein. 

Dieses Symbol, bestehend aus 

einem dreizackigen Berg mit 

einer stilisierten Schneeflocke 

(auch genannt Alpine-Symbol 

beziehungsweise 3PMSF/3 Peak 

Mountain Snow Flake) bedingt 

das Bestehen eines entsprechen-

den Vergleichstests. Hierdurch 

wird sichergestellt, dass die Rei-

fen hinsichtlich ihrer Wintertaug-

lichkeit die Mindestanforderun-

gen erfüllen.
Bisherige, nur mittels M+S 

gekennzeichnete Reifen können 

nur bis zum 30. September 2024 

weiterverwendet werden, wenn 

diese vor dem 31. Dezember 2017 

hergestellt worden sind. Eine vor-

ausschauende Reifenbeschaffung 

sollte jedoch schon heute berück-

sichtigen, dass die vorgenannte 

Regelung ab dem 1. Juli 2020 auch 

für die vorderen Lenkachsen gilt. 

Bei leichten Lkw einschließlich 

Wohnmobilen sowie Bussen der 

Klassen M2 und N2 empfiehlt 

DEKRA ausdrücklich, diese Vor-

schrift aus Sicherheitsgründen 

schon jetzt umzusetzen.
Wichtig: Für Einsatzfahrzeuge 

der in § 35 Abs. 1 StVO genann-

ten Organisationen (Bundes-

„Bei extremen Eis- und Schneeverhältnis-

sen und starken Gefällen, bei denen es auf 

die Bremswirkung des Trailers ankommt, 

ist eine wintertaugliche Bereifung auf allen 

Achsen des Zuges für die Verkehrssicherheit 

unabdingbar.“
Christian Koch, Sachverständiger für Reifen und Räder, DEKRA Automobil GmbH

wehr, Bundespolizei, Feuerwehr, 

Katastrophenschutz, Polizei und 

Zolldienst) sind Ausnahmen vor-

gesehen. Diese beruhen auf dem 

Erfordernis, derartigen Fahrzeu-

gen eine Teilnahme am öffent-

lichen Verkehr zu ermöglichen, 

wenn dies zwar unterhalb der 

Schwelle von § 35 Absatz 1 (drin-

gendes Erfordernis) erfolgt, aber 

zur Erhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung geboten 

ist. Voraussetzung ist allerdings, 

dass für diese Einsatzfahrzeuge 

bauartbedingt keine wintertaug-

liche Bereifung erhältlich ist. 

Kurzcharakteristik Geschäftliche Informationen
  1

Geschäftliche Informationen bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre  Kunden und 
Geschäftspartner bei besonderen Anlässen oder Themen aktuell zu informieren.
Auf vier redak tionell gestalteten Zeitungsseiten werden das Unternehmen, Events, 
Services und Innovationen vorgestellt. Geschäftliche Informationen ist die Plattform zur 
Unternehmenspräsen tation: von der Neugründung über das Firmenjubi läum bis hin zur 
Geschäftsbereichs- Erweiterung sowie zur Vorstellung von Produkt und Service.
Auf Grund von Anzeigenplatzierungen besteht die Möglichkeit der Eigenwerbung oder 
der Hinzuziehung von Partnerfi rmen.

Geschäftliche Informationen erscheinen als Sonderteil in trans aktuell.

 Übersicht Termine Buchung Erscheinungsweise

Geschäftliche Informationen  bis 6 Wochen vor Erscheinungstermin als Beilage in trans aktuell
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Druckauflage

 47.131  Exemplare, davon 
 45.131*   Exemplare als Beilage oder Bestandteil 

 in trans aktuell
   2.000**   Exemplare für den Werbepartner

Geschäftsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des ETM-Verlags.  
Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzliche MwSt.

 
trans aktuell bietet seinen Lesern alle zwei Wochen 
Informationen rund um Transport, Verkehr und  
Management. Schwerpunkte sind unter anderem 
Transportmanagement und Unternehmensführung 
sowie Verkehrs- und Transport-Politik.  
Hier finden Führungskräfte die Informationen, die sie 
bei ihrer täglichen Arbeit brauchen. Aktuell, präzise 
und praxisorientiert.  

www.transaktuell.de

*  Basis: Druckauflage trans aktuell im Durchschnitt für die Zeit vom 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019
** Basis: Verlagsangabe

Geschäftliche Informationen

Beilagenumfang Preis

4-seitig  19.800,– € 
8-seitig    auf Anfrage

Geschäftliche Informationen erscheinen als Beilage im Zeitungsformat 
315 x 468 mm (Breite x Höhe).

In der Regel ist eine Beilage in jeder trans aktuell-Ausgabe möglich.

In jeder Ausgabe von trans aktuell erscheint maximal eine Geschäftliche 
Information.
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